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Wir empfehlen auf Begleitschreiben zu verzichten und sich auf die geforderten Angaben, 
Erklärungen und Nachweise zu beschränken. Achten Sie auf vollständige und eindeutige 
Angaben. Verzichten Sie auf eigene Bedingungen sowie auf Abweichungen zur 
Leistungsbeschreibung und zu den Vertragsbedingungen. Evtl. Fragen sind vor Angebots-
abgabe zu klären (Kontaktdaten siehe unten). 

Bitte beachten Sie, dass Preisnachlässe, die nicht im VHB-Formblatt 633 „Angebotsschreiben“ 
eingetragen werden, sondern z.B. nur am Ende Ihres Preisangebots stehen, nicht gewertet 
werden. 

Folgende Fehler bei der Angebotserstellung bzw. -abgabe können zu Wertungsproblemen 
bzw. zum Ausschluss Ihres Angebotes führen: 

 Ihr Angebot wird nicht rechtzeitig eingereicht (siehe Angebotsschlusstermin „Aufforderung zur  

     Abgabe eines Angebotes)   
 Ihr Angebot ist nicht rechtsgültig unterschrieben,  
 Ihr Angebot enthält eigene Bedingungen, wie z.B. 

- eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs), 
- eigener Briefkopf mit Angabe zum Gerichtsstand (Änderung der Vergabeunterlagen –  
  zwingend auszuschließen-) 
- eigene allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen,  
- abweichende Ausführungsfristen, 
- eine zur Bindefrist abweichende Angebotsbindung (z.B. „Mein Angebot ist gültig bis...“), 
- abweichende Gewährleistungsfristen und -bedingungen, 
- „unverbindlich“ oder als „freibleibend“ erklärte Angebote, 

 Ihr Angebot ist unvollständig, wenn z.B. 
- die Original-Unterschriften an den vorgesehenen Stellen in den Formularen fehlen  
- (Einheits-)Preise fehlen, 
- Preisverlagerungen auf andere Positionen erfolgen (z.B. „in Pos. XY enthalten“), 
- Angaben oder Erklärungen fehlen (inkl. fehlendes Ankreuzen), 
- bei vorgesehenem Nachunternehmereinsatz die Art und der Umfang der Nachunter- 
   nehmerleistungen nicht angegeben werden. 

 Ihr Angebot ist nicht eindeutig, wenn z.B. 
- Eintragungen nicht dokumentenecht (z.B. Bleistift) oder unleserlich sind, 
- Änderungen der eigenen Eintragungen nicht zweifelsfrei sind, 

(Empfehlung: Streichung und Neuangabe mit Handzeichen und Datum), 

- die Kennzeichnung als „Hauptangebot“, „Nebenangebot Nr. XY“ bzw. „Kopie“ fehlt. 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich unverzüglich vor Angebotsabgabe schriftlich an uns: 

a) Naturpark Nordeifel e. V., Tiergartenstr. 70, 54595 Prüm 
b) per E-Mail naturparkt@pruem.de 

Beachten Sie dabei die Frist für Bewerberanfragen im Formular „Aufforderung zur Abgabe eines Angebots“.  

 


